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Betr.: Bebauungsplan Brühl 1. Änderung 

Hier: Übersichtskartierung und artenschutzrechtliche Stellungnahme 

 

1.  Einführung 

1.1  Beschreibung des Plangebiets 

Das Plangebiet umfasst Grünland, zentral eine Ackerfläche und eine Pferdekoppel. Nach 
Süden hin grenzt ein großflächiges, als Acker genutztes baumloses Grundstück an. 
Ansonsten ist das Gebiet von vorhandenen Gewerbebauten umgeben. Neben dieser 
Intensivnutzung innerhalb des Geltungsbereiches finden sich noch einige Obstbäume, die 
potenziell als Habitat für Brutvögel und Fledermäuse dienen können. Auf Basis des 
Habitatpotenzials und Analogieschlüssen aus den Untersuchungen in der Umgebung ist 
eine Abschätzung der Besiedlung möglich. Die Vorbelastung und die weitgehend isolierte 
Lage der wenigen Obstbäume wird bei dieser Betrachtung Berücksichtigung finden.  

2.  Habitatkartierung 

2.1  Methode 

Für die Charakterisierung von Baumhabitaten wurden folgende Kriterien berücksichtigt: 

Der Stammdurchmesser wurde abgeschätzt, um so auf das Alter der jeweiligen Gehölze 
schließen zu können. Gehölze unter 30 cm Stammdurchmesser oder Bäume ohne er-
kennbare Habitate wurden nicht aufgenommen.  

Es wurde der Anteil an Totholz, meist im Kronenbereich, ggf. auch im Stammfuß in einer 
einfachen Skala »vorhanden, reichlich und dominant« eingeschätzt. Totholz ist immer ein 
Hinweis auf das Vorkommen von Baumhöhlen, Faulhöhlen, Spalten an abgesprungener 
Borke aber auch dem Vorkommen von minierenden Insektenlarven. 

So wurden auch die möglichen Spaltenquartiere in der schon beschriebenen Art und Wei-
se eingeschätzt. Spaltenquartiere entstehen jedoch nicht nur durch abgesprungene Bor-
ke, auch rissige Borke an sich, wie sie sich bei sehr alten Bäumen entwickelt, kann schon 
als Habitat z.B. für bestimmte Fledermausarten dienen. Als Spalten gelten dabei auch 



Wuchsformen wie bspw. der Zwiesel, bei dem ein doppelter Hauptstamm über eine grö-
ßere Länge natürliche Spaltenhabitate ausbildet.  

Das klassische Baumhabitat ist schließlich die Höhle, die entweder als Faulhöhle aus ei-
nem Totholzbereich entstehen kann, meist in ausgefaulten Ästen, teilweise aber auch im 
Stammfuß und andererseits die von Spechten oder anderen Vogelarten gezimmerte 
Baumhöhle, die in den bereits schon geschädigten Bäumen angelegt wird. 

Am 14.11.2016 wurden die Gehölze im Plangebiet hinsichtlich der Nutzbarkeit von 
Baumhabitaten beurteilt. Es sind nur wenige Bäume überhaupt auf der Fläche vorhanden, 
auch gibt es nur wenige weitere Brutmöglichkeiten für Vögel, darunter einige wenige Ge-
büsche bzw. Gebüschgruppen. Daneben sind südlich des Plangebietes noch große Acker-
flächen vorhanden, die sich auch für Offenlandbrüter eignen. In einem ersten Durchgang 
wurden die Baumhabitate beurteilt, in einem zweiten wurden diese mit einem Endoskop 
im Detail untersucht. In erster Linie stand die Nutzbarkeit durch höhlenbrütende Vogelar-
ten und für Fledermäuse im Vordergrund. 

2.2  Ergebnisse 

Viele der Gehölze weisen aufgrund ihres Alters, aber auch durch mechanische Schädi-
gungen, wie z.B. Astbruch, ein reichhaltiges Habitatinventar auf. Es finden Spaltenhabita-
te, die sich durch Ablösung von Borke entwickeln, was meist mit dem Absterben des 
Baumes zutun hat. Solche Habitate können von Fledermäusen, wie bspw. Zwergfleder-
maus oder Breitflügelfledermaus als Quartier genutzt werden. Die Vielzahl und die unter-
schiedliche Ausprägung der Spaltenhabitate macht ein Vorkommen von Fledermäusen in 
diesem Bereich sehr wahrscheinlich. So ist an den älteren Bäumen die Ablösung der di-
cken Borke festzustellen, während bspw. an jungen Apfelbäumen die Rinde noch sehr 
dünn ist und dadurch auch nur kleine Spalten vorhanden sind. Auch Astausbrüche waren 
an vielen Bäumen festzustellen.  

Während es solche Spaltenhabitate nahezu an jedem Baum gibt, wenn auch in sehr un-
terschiedlicher Qualität und Ausprägung, konnten typische Baumhöhlen, die von höhlen-
brütenden Arten von der kleinen Kohlmeise und dem Feldsperling über den Star bis hin 
zu Spechten genutzt werden, nur in geringer Anzahl festgestellt werden. Dennoch war 
die ganze Palette nachzuweisen. Bei einigen dieser Höhlen konnten Reste von Nestern 
festgestellt werden, andere waren allerdings leer. Solche Baumhöhlen können auch von 
Fledermäusen genutzt werden.  

Besonders bemerkenswert war allerdings eine von außen kaum auffällige Faulhöhle im 
nordwestlichen Birnbaum, die einen wettergeschützter Hohlraum oberhalb der Öffnung in 
einer Größenordnung von bis zu 1 m aufweist. Gerade in solchen voluminösen Höhlen 
sind besonders häufig Fledermäuse anzutreffen. Zum Zeitpunkt der Erhebung waren kei-
ne Fledermäuse nachzuweisen, wenngleich gerade zu Winterzeiten solche Höhlen von 
Abendseglerarten zur Winterruhe aufgesucht werden. Allerdings fand sich am Boden die-
ser Baumhöhle nicht wenig Fledermauskot, was eindeutig als Hinweis auf ein Quartier 
während der Sommermonate gelten kann.   

Zusammenfassend ist festzustellen, dass trotz der insgesamt nur geringen Anzahl von 
Obstbäumen doch eine reiche Palette unterschiedlicher Habitate vorhanden ist, welche 
auch ganz offensichtlich von der Brutvogel- und Fledermausfauna genutzt werden. Es ist 
daher davon auszugehen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Anspruch genommen 
werden. 



Beurteilung der Konfliktlage auf Basis des Habitatpotenzials 

Eine Rodung der im Plan dargestellten Habitatbäume, der natürlichen und naturnahen 
Brutgehölze, wie auch der Verlust weiterer Habitatstrukturen kann artenschutzrechtliche 
Konflikte zur Folge haben. Solche potenziellen Konfliktlagen müssen aber zuerst über die 
Wertung der diese Habitate nutzenden Tierarten präzisiert werden. Die Details hierzu 
werden bei den jeweiligen Tierklassen erläutert. 

 

3.  Worst-Case-Betrachtung auf Basis der Habitatkartierung und anderer Da-
ten 

3.1  Fledermäuse 

Bestandsprognose 

Auf Basis der Habitatkartierung muss davon ausgegangen werden, dass Quartiere inner-
halb des Gehölzbestandes vorhanden sind. In erster Linie werden diese Quartiere von 
Fledermausarten genutzt, die ohnehin in Siedlungsgebieten häufig sind. Bei Erhebungen 
auf der Gemarkung Alfdorf zu anderen Projekten waren vor allem Zwergfledermäuse do-
minant, die gerade in diesem Baumbestand ein reichhaltiges Habitatinventar zu Nutzung 
als Quartiere oder gar als Wochenstuben vorfinden werden.  

Eher seltener aber doch immer auch regelmäßig, waren Breitflügelfledermäuse und 
Abendseglerarten nachzuweisen, darüber hinaus auch Langohren und hin und wieder 
auch kleine Myotisarten. Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung ist vor allem die Be-
siedlung mit Breitflügelfledermäusen und Abendseglerarten wahrscheinlich. Selbst wenn 
eher auszuschließen ist, dass sich in diesem Bestand Wochenstuben finden lassen, d.h. 
also Fortpflanzungs- und Ruhestätten, in denen die Weibchen ihre Jungen zur Welt brin-
gen, so darf doch mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Quartiere während 
der Zugzeit der Abendseglerarten und auch während der Sommermonate als temporäre 
Quartiere bspw. für Männchen genutzt werden.  

Gerade auch wenn in unmittelbarer Nähe günstige Spaltenquartier in Gebäude vorhanden 
sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Bäume regelmäßig als Quartier genutzt 
werden sehr hoch. Nicht nur das landwirtschaftlich geprägte Umfeld mit den zahlreichen 
Lagerschuppen und landwirtschaftlichen Gebäuden, auch und nicht selten Gewerbebau-
ten, können als Quartiere für Spalten bewohnende Arten dienen. Des Weiteren findet sich 
auch in der näheren Umgebung noch ein adäquater Baumbestand, sodass insgesamt eine 
recht gute Vernetzung verschiedener Habitatqualitäten auch in der unmittelbaren Umge-
bung des Plangebietes vorhanden ist.  

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Auf Basis dieser Überlegungen ist im Sinne des § 44 (1) BNatSchG mit folgenden Konflik-
ten zu rechnen, denen mit Maßnahmen begegnet werden muss: 

Nr. 1  Tötungsverbot  

 In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass sich die Besiedlung mit 
Fledermäusen auf die Sommermonate, evtl. noch den Oktober beschränkt. Da 
bei der Erhebung keine Fledermäuse nachgewiesen werden konnten, kann 
auch ausgeschlossen werden, dass speziell die große Faulhöhle im nordwestli-
chen Birnbaum als Winterhabitat des Abendseglers genutzt wird. Insofern ist 



eine Rodung der Gehölze während der Wintermonate konfliktfrei möglich. 
Spezielle Vermeidungsmaßnahmen sind daher auch nicht erforderlich. 

Nr. 2  Störungsverbot 

 Eine Störung kann sich lediglich als erhebliche Störung auf die lokale Populati-
on durch umfangreichen Quartierverlust manifestieren. Eine solche erhebliche 
Störung kann in diesem speziellen Fall ausgeschlossen werden, da, wie schon 
erwähnt, eine Vielzahl von potenziellen Quartierstrukturen vorhanden ist, so-
dass zumindest auf Ebene der lokalen Population Zugriffsverbote ausgeschlos-
sen werden können. Da, wie unten noch auszuführen ist, in jedem Fall die 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Maßnahmen gesichert 
werden muss, wird dies auch zur Erhaltung eines günstigen Zustandes der lo-
kalen Population beitragen. Weitergehende Maßnahmen sind daher nicht er-
forderlich.  

Nr. 3  Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 Aufgrund der Vielzahl der potenziellen Quartierstrukturen, welche durch das 
Vorhaben zerstört werden, kann nicht auf § 44 (5) zurückgegriffen werden. 
Die Quartierstrukturen sind unter dem Aspekt einer Worst-Case-Betrachtung 
zu ersetzen. Die Anzahl der zu ersetzenden Quartierstrukturen ist dabei ver-
gleichsweise gering, da ja nur wenige Bäume auf der Fläche noch vorhanden 
sind. Da die Qualität dieser Quartiere überdurchschnittlich ist, und da eine na-
türliche Habitatstruktur unvollständig über Ersatzhabitate nachgebildet wer-
den kann, ist bei der Bestimmung der Anzahl der notwendigen Ersatzhabitate 
ein gewisser Überhang zu berücksichtigen.  

 CEF-Maßnahme 

 Zur Abwendung von Zugriffsverboten ist es daher erforderlich, als Ersatz für 
die voluminöse Faulhöhle eine Großraum- & Überwinterungshöhle zu exponie-
ren (z.B. Schwegler-Höhle 1 FW). Die Großraumhöhle hat ein Gewicht von 30 
kg und es bedarf daher eines besonders stabilen Baumes oder auch einer Fas-
sade, an der diese Höhle exponiert werden kann.  

 Um die Spaltenquartiere auszugleichen wird vorgeschlagen, 10 Fledermaus-
höhlen z.B. Schwegler 1FD sowie 10 Fledermausflachkästen z.B. Schwegler 
1FF in der näheren und weiteren Umgebung um das Plangebiet herum zu ex-
ponieren. Gerade die Spaltenhabitate können als wartungsfreie Ersatzquartie-
re auch bspw. am Trauf einer Gewerbehalle exponiert werden. Ersatzweise 
können auch an der Gewerbehalle oder an anderer Stelle Spaltenquartiere in 
die bauliche Struktur einbezogen werden. Hier sind bspw. Blechverwahrungen, 
Doppellattungen oder auch spezielle Fledermaushohlsteine als Ersatzstruktu-
ren möglich. Auch diese können so geplant werden, dass sie weitgehend war-
tungsfrei funktionieren.  

 Mit diesem Spektrum an Ersatzhabitaten kann das vorhandene Habitatpoten-
zial ersetzt werden. Damit ist die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang gesichert. Zugriffsverbote sind damit ver-
mieden, weitergehende Maßnahmen nicht erforderlich.  



3.2  Brutvögel 

Bestandsprognose 

In der Umgebung des Plangebietes wurden schon des Öfteren Brutvogelkartierungen 
durchgeführt, bei denen unter anderem auch höhlenbrütende Arten mehrfach nachgewie-
sen wurden. Neben besonders häufigen Arten wie Blaumeise und Kohlmeise sind dies 
auch Feldsperling und Star, die auf der Vorwarnliste geführt sind. Diese Brutvogelarten 
sind generell auch für das Plangebiet zu erwarten. Allerdings ist, wie eingangs schon 
festgestellt, das Angebot an Bruthöhlen begrenzt, sodass auch der Ausgleichsbedarf ver-
gleichsweise überschaubar ist.  

Die frisch gezimmerte Bruthöhle eines Spechtes ist mit ziemlicher Sicherheit einem Bunt-
specht zuzurechnen. Für diese Art ist in der Regel kein Ausgleich möglich, da sich der 
Buntspecht nicht in einer künstlichen Nisthilfe ansiedeln lässt. Da es sich beim Bunt-
specht um eine Art handelt, die durchaus flexibel ist und bisweilen Nester auch in Haus-
isolierungen anlegt, sind spezielle Maßnahmen für diese Art nicht erforderlich. Es stehen 
lediglich Feldsperling und Star im Fokus. 

Als Zweigbrüter und Bodenbrüter der Vorwarnliste sind in der Umgebung insbesondere 
Goldammer und Haussperling nachgewiesen worden. Für beide Arten ist ein Vorkommen 
im Plangebiet eher auszuschließen, da die Goldammer ruderale Strukturen entlang einer 
massiven Hecke benötigt, der Haussperling sich ebenfalls eher in dichten Gehölzen wohl-
fühlt, die im Plangebiet so nicht vorhanden sind. Unabhängig hiervon ist davon auszuge-
hen, dass das neue Gewerbegebiet eine Eingrünung erhält, die von den genannten Arten 
problemlos auch als Bruthabitat angenommen wird, zumindest wenn diese Eingrünung 
auch über eine Hecke mit ausreichend Ruderalstreifen verfügt. Dies kann in der Regel 
unterstellt werden bzw. sollte im Grünordnungsplan entsprechend vereinbart werden. 

Ein wesentlicher Konfliktpunkt stellt das Vorkommen von Offenlandbrüter, namentlich der 
Feldlerche südlich des Plangebietes dar. Diese Art wurde 2014 und 2015 dort kartiert. Die 
Feldlerche hält zu den bestehenden Gewerbebauten einen Abstand von ca. 150 m ein, zu 
der viel befahrenen L 1155 75 m. Dies entspricht auch den Angaben, die der Literatur zu 
entnehmen sind. 

Bei Aufsiedlung des Gewerbegebietes und bei Berücksichtigung einer Effektdistanz von 
150 m würde in jedem Fall das bisherige Brutrevier nicht mehr von der Feldlerche besie-
delt werden können. Ein Ausweichen ist nicht möglich.  

Maßnahmen-Varianten: bessere Habitatbedingungen oder Feldlerchenfenster 

Die Erfahrung aus dem Bebauungsplan Gräble zeigt, dass die Feldlerche durchaus auch 
einen geringeren Abstand toleriert, soweit das Nahrungsangebot und die sonstigen Habi-
tatbedingungen perfekt auf die Bedürfnisse der Feldlerche abgestimmt sind. Bei dem im 
Plan eingezeichneten Brutvorkommen der Feldlerche in der südwestlichen Ecke des Plan-
gebietes waren Abstände von lediglich 100 m zur nächsten Gewerbehalle festzustellen. 
Dieser geringe Abstand wurde dadurch ermöglicht, dass sich in diesem Bereich auf einem 
ehemaligen nach ökologischen Richtlinien bearbeiteten Acker eine Ruderalgesellschaft 
entwickelt hat, wodurch sich ein ideales Brut- und Nahrungshabitat entwickelt hat. Des 
Weiteren waren die angrenzenden Gewerbehallen eher niedrig.  

Sollte im vorliegenden Fall dagegen eine hohe Gewerbehalle bspw. über 10 m Höhe vor-
gesehen sein, wird die Feldlerche mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, selbst 
bei bester Habitatausgestaltung, das Brutrevier verlassen. Insofern erscheint es als die 



günstigere und vor allem sichere Lösung, an anderer Stelle, wie schon des Öfteren prak-
tiziert, Feldlerchenhabitate anzulegen.  

Ausreichend Fläche ist nördlich des Gewerbegebietes vorhanden. Bei den Kartierungen 
zum Landschaftsplan konnten trotz der bereits schon vorgesehenen Maßnahmenfläche 
zur Unterstützung der Lerchenpopulation immer noch große Flächen festgestellt werden, 
die ein erhebliches Defizit im Sinne einer Eignung für die Feldlerche aufweisen. Mögliche 
Suchräume sind ebenfalls in einem weiteren Plan dargestellt.  

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Zusammenfassend sind bzgl. des § 44(1) BNatSchG die folgenden Konflikte und Maß-
nahmen zu deren Vermeidung zu benennen: 

Nr. 1:  Tötungsverbot 

 Bei Rodung von Gehölzen zur Unzeit kann es zur Tötung von Eiern und Jung-
tieren, ggf. auch von adulten Tieren kommen. Dies lässt sich zuverlässig ver-
meiden, indem Rodungen nur außerhalb der Brutzeit, am besten im Winter-
halbjahr stattfinden.  

 Der potenzielle Nistplatz der Feldlerche ist durch das Vorhaben nicht unmittel-
bar betroffen, sodass keine Tötung zu prognostizieren ist. 

 Weitergehende Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

Nr. 2  Störungsverbot 

 Die unmittelbar betroffenen Brutvogelarten sind allesamt störungsunempfind-
lich und lassen sich in Nistkästen problemlos ansiedeln. Eine erhebliche Stö-
rung der lokalen Population ist nicht zu erwarten.  

 Die Störung der Feldlerche wird bzgl. Nr. 3 abgehandelt. Hinsichtlich der loka-
len Population der Feldlerche liegt bei Verlust eines einzelnen Reviers aller-
dings auch keine erhebliche Störung vor.  

Nr. 3  Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 Es werden Bruthöhlen von Feldsperling und Star vernichtet, ein Brutrevier der 
Feldlerche so gestört, dass ein Verlust nicht ausgeschlossen werden kann.  

 Für Feldsperling und Star ist es ausreichend, auf Basis der in Anspruch ge-
nommenen Habitatstrukturen je 2 Nisthilfen zu exponieren (Nisthöhle sowie 
spezieller Starenkasten). Damit sind die Verluste an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten ausgeglichen. 

 Für die Feldlerche ist die Anlage eines Feldlerchenrevieres an anderer Stelle 
erforderlich. Über die genaue Ausgestaltung und Lage des Revieres müssen im 
Laufe des kommenden Jahres ergänzende Untersuchungen vorgenommen 
werden, soweit nicht auf die Daten des Landschaftsplanes zurückgegriffen 
werden kann. Ansonsten stehen ausreichend Flächen nördlich des Gewerbe-
gebietes zur Verfügung.  

 Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, dass eine Eingrünung, insbesonde-
re des südlichen Randes des Gewerbegebietes die Ansiedlung von Zweig- und 
Bodenbrütern, insbesondere der auf der Vorwarnliste geführten Goldammer 
und dem Haussperling unterstützen wird.  



3.3  Weitere Tier- und Pflanzenarten 

Reptilien 

Aufgrund der intensiven Nutzung ist ein Vorkommen von Reptilien ausgeschlossen.  

Amphibien 

Es gibt keine Laichgewässer im unmittelbaren Umfeld, was zu einer Laichwanderung in 
größerem Stile führen würde. 

Insekten 

Das Vorkommen von seltenen und gefährdeten Arten kann aufgrund der vergleichsweise 
intensiven Nutzung auf Grünland, Weide und Acker von vornherein ausgeschlossen 
werden. Es gibt kaum Blütenpflanzen im Plangebiet, allenfalls einen Ruderalstreifen an 
der Peripherie. Auch hier sind daher seltene und gefährdete Arten von vornherein 
auszuschließen. Eine Untersuchung ist nicht erforderlich. 

Pflanzen 

Die intensive Nutzung lässt nur Ruderalpflanzen oder Pflanzen mit einer hohen Toleranz 
gegenüber intensiven Nutzungsarten zu. Insbesondere die Trittbelastung durch Weide-
nutzung ist offensichtlich. Insofern ist auch hier ein Vorkommen von seltenen und ge-
fährdeten Arten ausgeschlossen. Eine spezielle Erhebung war daher auch hier nicht erfor-
derlich. 



 

4.  Zusammenfassung 

Auf Basis der Habitatkartierung ist mit einer Vielzahl von Konflikten insbesondere der 
Habitatzerstörung potenzieller Fledermausquartiere sowie einiger weniger Bruthabitate 
der höhlenbrütenden Vogelarten zu benennen. Wesentlicher Konflikt ist aber auch der 
Verlust eines Lerchenreviers südlich des Plangebietes. Hierzu sind entsprechende CEF-
Maßnahmen zu planen und vorzusehen.  
• Für Fledermäuse sind eine Großraum- & Überwinterungshöhle, 10 Fledermaus-

höhlen und 10 Fledermausflachkästen, 
• für Brutvögel 2 Nisthöhlen für den Feldsperling und 2 Starenkästen zu exponieren, 
• für die Feldlerche sind Ersatzhabitate zu suchen und auszuweisen. 

Andere Tierklassen oder Pflanzenarten sind durch das Vorhaben nicht betroffen.  

 

Für die Gemeinde Alfdorf erstellt, Esslingen, den 16.11.2016 
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